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(5Ob342/63, 5Ob343/63)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1963

Norm

AußStrG §9 A1

Rechtssatz

Eine in Beschlußform gekleidete Verständigung der Entmündigten, daß ihre Eingabe ohne Sacherledigung im

Gerichtsakt hinterlegt werde, ist keine im Instanzenzug überprüfbare Entscheidung.
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5 Ob 341/63
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